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Beschluss 

Az. BK6-20-296 

In dem Festlegungsverfahren zu Ausnahmeentscheidungen von der marktgestützten 
Beschaffung von nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen  

unter Beteiligung der 

Uniper Kraftwerke GmbH, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, vertreten durch die  
Geschäftsführung, 

– Beigeladene – 

hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch 
ihren Präsidenten Jochen Homann, 

durch den Vorsitzenden Christian Mielke, 
den Beisitzer Dr. Jochen Patt 
und den Beisitzer Jens Lück, 

am 18.12.2020 beschlossen: 

1. Für die nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung dynamische Blind-

stromstützung wird keine marktgestützte Beschaffung durch Übertra-
gungsnetzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber durchgeführt. 

2. Ein Widerruf bleibt vorbehalten. 
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Gründe 

I. 

1. Das Festlegungsverfahren betrifft den Erlass von Ausnahmeentscheidungen 

von der marktgestützten Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistun-
gen (im Weiteren „nfSDL“) nach § 12h Abs. 4 EnWG. Die Regelungen des § 12h EnWG 

basieren auf den Vorgaben der in nationales Recht umzusetzenden Richtlinie (EU) 

2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
2012/27/EU (Strommarkt-Richtlinie) aus dem Clean-Energy Gesetzespaket der EU. 

Mit Inkrafttreten des neuen § 12h EnWG am 27.11.2020 sind die nfSDL zur Spannungs-

regelung (besser bekannt als Blindleistung), zur Trägheit der lokalen Netzstabilität, zum 

Kurzschlussstrom, zur dynamischen Blindstromstützung, zur Schwarzstartfähigkeit und 

zur Inselbetriebsfähigkeit grundsätzlich in marktgestützten Verfahren zu beschaffen, so-

weit sie für einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Netzbetrieb erforderlich sind. 

Die Bundesnetzagentur kann gem. § 12h Abs. 4 S. 1 EnWG Ausnahmen von der Ver-

pflichtung zur marktgestützen Beschaffung von Systemdienstleistungen nach § 29 
Abs. 1 EnWG festlegen, wenn diese wirtschaftlich nicht effizient ist; sie kann auch ein-

zelne Spannungsebenen ausnehmen. Über diese Ausnahmen hat die Bundesnetzagen-

tur nach § 12h Abs. 4 S. 2 EnWG erstmalig bis zum 31.12.2020 ohne Anhörung zu ent-

scheiden. Gewährt sie eine Ausnahme, überprüft sie ihre Einschätzung spätestens alle 
drei Jahre und veröffentlicht das Ergebnis, vgl. § 12h Abs. 4 S. 3 EnWG.  

2. Zur Unterstützung und Vorbereitung der Ausnahmeentscheidungen der Bun-

desnetzagentur wurde vom BMWi ein Gutachten ausgeschrieben und an ein Konsorti-

um1 vergeben, das unter anderem auch die Frage der Effizienz der marktgestützten Be-

schaffung der einzelnen nfSDL bewerten und eine Empfehlung aussprechen sollte, für 

welche nfSDL eine marktgestützte Beschaffung grundsätzlich Effizienzeffekte bringen 

kann. In dem Gutachten wurde ein Analysehorizont von 2021 bis 2025 zu Grunde ge-

legt. Das Gutachten wurde in der Zeit ab Januar 2020 erstellt und in Workshops mit be-
troffenen Marktakteuren, Verbänden und Netzbetreibern sowie dem BMWi unter Anhö-

                                              
1 Das Konsortium bestand aus: ef.Ruhr – Die Energiedenkfabrik, HEMF – House of Energy Marktes & 
Finance der Universität Duisburg/ Essen, bbh –becker büttner held, neon - neue energieökonomik, Re-
expertise. 
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rung der Bundesnetzagentur diskutiert. Die für die vorliegende Ausnahmeentscheidung 

relevanten Ergebnisse wurden am 20.10.2020 im Rahmen des Ergebnispapiers „Effi-

zienzprüfung marktgestützter Beschaffung von nicht-frequenzgebundenen Sys-
temdienstleistungen (NF-SDL)“ (im Weiteren „Ergebnispapier“)2 veröffentlicht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte Bezug genom-
men. 

II. 

1 Rechtsgrundlage 

Tenorziffer 1 findet ihre Rechtsgrundlage in § 12h Abs. 4 S. 1 EnWG. Tenorziffer 2 

ergibt sich aus § 49 VwVfG Bund und § 12h Abs. 4 S. 3 EnWG. 

 
2 Formelle Entscheidungsvoraussetzungen, Adressaten 

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde für die vorliegende 

Entscheidung folgt aus § 54 Abs. 1 Hs. 1 EnWG. Die Beschlusskammer ist zur Ent-
scheidung gemäß § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG ermächtigt.  

Die Festlegung betrifft Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung 
(vgl. § 12h Abs. 1 EnWG) und die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen, soweit Letz-

tere die in Abs. 1 genannten nfSDL in ihrem eigenen Netz benötigen oder die Sys-

temdienstleistungen im Einvernehmen mit den Betreibern von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung beschaffen (vgl. § 12h Abs. 2 EnWG).  

Eine Anhörung war nach § 12h Abs. 4 S. 2 EnWG entbehrlich. Die Bundesnetzagentur 

hat die Einleitung des Verfahrens in ihrem Amtsblatt Nr. 23 vom 09.12.2020 bekannt 
gemacht.  

                                              
2 „Effizienzprüfung marktgestützter Beschaffung von nicht-frequenzgebundenen Systemdienstleistungen 
(NF-SDL)“, Bericht im Vorhaben „SDL-Zukunft“, Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, Verf.: Dr. Ingmar Schlecht (Neon), Dr.-Ing. Christian Wagner (ef.Ruhr), Dr. Wieland Lehnert 
(bbh), Dr. Michael Bucksteeg (HEMF), Aiko Schinke-Nendza (HEMF), Nadine Voß (bbh), Fassung vom 
18.08.2020, abrufbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ergebnispapier-
effizienzpr%C3%BCfung-nf-sdl.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ergebnispapier-effizienzpr%25C3%25BCfung-nf-sdl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ergebnispapier-effizienzpr%25C3%25BCfung-nf-sdl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die Entscheidung über die Ausnahmen ist nach § 12h Abs. 4 S. 2 EnWG erstmalig bis 
zum 31.12.2020 zu treffen. 

Die Landesregulierungsbehörden sind gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einlei-

tung und den Abschluss des Verfahrens informiert worden. Das Bundeskartellamt und 
die Landesregulierungsbehörden hatten gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme. Der Länderausschuss hatte gemäß § 60a Abs. 2 S. 1 EnWG Gelegen-

heit zur Stellungnahme.  

 
3 Materielle Entscheidungsvoraussetzungen 

3.1 Regelungsgegenstand der Festlegung 

Die Festlegung regelt die Bestimmung einer Ausnahme von der marktgestützten Be-

schaffung der nfSDL dynamische Blindstromstützung (Tenorziffer 1). Eine Ausnahme 
kann nach § 12h Abs. 4 EnWG durch die Bundesnetzagentur festgelegt werden, wenn 

sie zu dem Ergebnis kommt, dass eine marktgestützte Beschaffung für eine einzelne 

nfSDL wirtschaftlich nicht effizient ist. Aus Effizienzgründen sollten Netzbetreiber Sys-

temdienstleistungen nur dann aus eigenen Netzbetriebsmitteln beschaffen, wenn dies 

wirtschaftlicher ist, als die Erbringung durch Marktteilnehmer.3 Damit wird dem Effizienz- 

und Kostenspargedanken des § 1 EnWG Rechnung getragen.  

 
3.2 Anwendungsbereich 

Die Festlegung betrifft sowohl die Beschaffung der nfSDL dynamische Blindstromstüt-

zung durch Übertragungsnetzbetreiber als auch durch Verteilnetzbetreiber, siehe oben 

unter II.2. 

 
3.3 Begriffsdefinition und Bedeutung der nfSDL dynamische Blindstromstüt-

zung 

Die vorliegende Entscheidung betrifft die Ausnahme von der marktgestützten Beschaf-

fung der nfSDL dynamische Blindstromstützung. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
und der amtlichen Begründung zum § 12h EnWG wird dynamische Blindstromstützung 

wie folgt definiert:

                                              
3 Vgl. Gesetzesbegründung zu § 12h EnWG, BT-Drs. 19/21979 v. 31.08.2020, S. 14. 
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„Dynamische Blindstromstützung (…) ist die Einspeisung eines Stroms aus nichtsyn-

chronen Stromerzeugungsanlagen (darunter fallen auch nichtsynchrone Speicher) oder 

einem HGÜ-System während einer durch einen elektrischen Fehler verursachten Span-

nungsabweichung, die u.a. dazu dient, einen Fehler von Netzschutzsystemen im An-

fangsstadium zu erkennen und die Aufrechterhaltung der Netzspannung zu unterstüt-

zen.“4 

Die Bedeutung der dynamischen Blindstromstützung lässt sich wie folgt beschreiben: 

Das Elektrizitätsversorgungsnetz dient der Übertragung von elektrischer Leistung, wel-

che aus einem Wirkleistung- und einem Blindleistungsanteil besteht. Während die 

Wirkleistung bzw. der Wirkstrom in den an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlos-

senen Verbrauchsanlagen für mechanische, thermische u.a. Prozesse genutzt wird, 

pendelt die Blindleistung bzw. der Blindstrom zwischen den im Netz befindlichen, sich 
periodisch mit der Netzfrequenz auf- und abbauenden elektrischen und magnetischen 

Feldern hin und her. Der Blindleistung kommt jedoch in Bezug auf die Stabilität der 

Netzspannung eine besondere Bedeutung zu. Es ist eine hinreichende Menge an Blind-

strom im Netz erforderlich, um die Spannung stabil zu halten und einem zu niedrigen 

Spannungsniveau zu begegnen, welches zur automatischen Netztrennung von Stromer-

zeugungsanlagen führen kann und damit eine Destabilisierung des Netzes zur Folge 
hätte. 

Das Ziel der dynamischen Blindstromstützung besteht darin, die Spannung im Fall eines 

Netzfehlers durch Blindstromeinspeisung zu stützen. Dies erfolgt durch die Einspeisung 

kapazitiven Blindstroms, welcher spannungshebend wirkt und so die Netzspannung bei 

einem Spannungseinbruch stabilisiert. Dadurch sollen möglichst viele Stromerzeu-

gungsanlagen im Falle eines Spannungseinbruchs am Netz verbleiben, sich also nicht 
automatisch abschalten, sondern durch ihr Verbleiben am Netz die Auswirkungen des 

Fehlers begrenzen helfen. Die Erbringung dynamischer Blindstromeinspeisung setzt die 

Fähigkeit von nichtsynchronen Erzeugungsanlagen zum unterbrechungsfreien Durch-

fahren von Netzfehlern (Fault Ride Through Fähigkeit) voraus. Denn nur, wenn eine 

Stromerzeugungsanlage während eines Fehlerfalls am Netz verbleibt, kann sie das Sys-

tem stützen, indem sie durch zusätzliche Einspeisung von Blindstrom einem Span-

nungseinbruch entgegenwirkt.  

                                              
4 Vgl. Gesetzesbegründung zu § 12h EnWG, BT-Drs. 19/21979 v. 31.08.2020, S. 14. 
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3.4 Methode der Effizienzprüfung 

Um die wirtschaftliche Effizienz einer marktgestützten Beschaffung einer nfSDL bestim-

men zu können, sind verschiedene Kriterien zu bilden und in der Einzelfallbetrachtung 
zu berücksichtigen und zu bewerten. Die Bundesnetzagentur macht dazu die Ergebnis-

se aus dem Ergebnispapier des Gutachterkonsortiums in der Fassung vom 18.08.2020 
zum Bestandteil dieser Entscheidung.5 

Folgende Kriterien sind von dem Gutachterkonsortium entwickelt und von der Bundes-
netzagentur nach eingehender Prüfung übernommen worden: 

1. Beurteilung der Marktgröße im Verhältnis zu den Transaktionskosten für die Etab-

lierung einer marktgestützten Beschaffung 

Zu beurteilen ist einerseits die Frage, ob die möglichen Effizienzgewinne aus einer 
marktgestützten Beschaffung der nfSDL die Kosten für die Etablierung und den 

Betrieb des dafür erforderlichen Marktes übersteigen. Andererseits stellt sich die 

Frage, ob für einen funktionierenden Markt ausreichend potenzielle Anbieter der 
nfSDL existieren oder ggf. die Gefahr einer Ausnutzung von Marktmacht besteht.6 

2. Anreize für eine marktgestützte Beschaffung 

Zum einen stellt sich die Frage, ob eine marktgestützte Beschaffung der nfSDL An-

reize dafür bietet, dass für die Erbringung der nfSDL die günstigste zur Verfügung 

stehende Option ausgewählt wird (statische Effizienz). Zum anderen gilt es zu be-

urteilen, ob eine marktgestützte Beschaffung der nfSDL geeignete Anreize setzt, 

sodass in diejenigen Technologien investiert wird, welche die nfSDL am effizientes-

ten erbringen können (investive Effizienz). Letztlich ist sowohl in Bezug auf die sta-

tische als auch die investive Effizienz zu beurteilen, ob eine marktgestützte Be-
schaffung der nfSDL Anreize für den Netzbetreiber setzt, effizient zwischen einer 
Eigenerbringung und einer marktgestützten Beschaffung der nfSDL abzuwägen.7 

                                              
5 Ergebnispapier, S.32ff. 
6 Ergebnispapier, S. 32f. 
7 Ergebnispapier, S. 34f. 
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3. Auswirkungen auf Strommärkte und Strompreise 

Es gilt zu beurteilen, welche Auswirkungen eine marktgestützte Beschaffung der 

nfSDL auf andere Strommärkte, wie z. B. den Regelreservemarkt, hat. Neben öko-

nomisch effizienten Abwägungen der Anbieter, auf welchem Markt eine Leistung 

erbracht wird, ist grundsätzlich auch ökonomisch schädliches Verhalten in Form 

von strategischem Bietverhalten denkbar. Hier sind auch Verteilungseffekte zu be-

rücksichtigen, wenn z.B. durch neu eingeführte Vergütungen nunmehr durch die 

nfSDL-Erbringung Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden könnten oder auch 
Netzentgeltsteigerungen eintreten könnten.8 

4. Auswirkungen auf die Systemsicherheit und die Umweltverträglichkeit 

Zu beurteilen ist zum einen, ob eine marktgestützte Beschaffung der nfSDL mit ei-

ner sicheren Betriebsführung vereinbar ist oder ggf. im Konflikt mit der Netz- und 
Systemstabilität steht. Zudem anderen gilt es zu beurteilen, welche Folgen eine 

marktgestützte Beschaffung der nfSDL für die Umwelt, z. B. in Form von CO2-
Emissionen oder Ressourcenverbrauch, mit sich bringt.9 

Das Ergebnis der Prüfung und Bewertung der unter 1 bis 4 genannten Kriterien ergibt 
sich dabei nicht durch eine reine Addition der Teilprüfungen, sondern die Effizienz der 

marktgestützten Beschaffung kann auch bereits durch einzelne Kriterien ausgeschlos-

sen sein.10 So ist beispielsweise die marktgestützte Beschaffung unabhängig von den 

übrigen Prüfkriterien auszuschließen, wenn hierdurch die Systemsicherheit nachhaltig 

gefährdet würde. 

 
3.5 Ausschluss der marktgestützten Beschaffung der nfSDL dynamische 

Blindstromstützung aus Systemsicherheits- oder Umweltschutzgründen 

Würde die Systemsicherheit nachhaltig gefährdet, wäre eine marktgestützte Beschaf-

fung der nfSDL dynamische Blindstromstützung bereits aus diesem Grund auszuschlie-

ßen. Eine marktgestützte Beschaffung von dynamischer Blindstromstützung würde al-

lerdings die Netz- und Systemsicherheit weder positiv noch negativ beeinflussen: Da die 
Einspeisung von dynamischem Blindstrom automatisch und in einheitlicher Qualität er-

                                              
8 Ergebnispapier, S. 35. 
9 Ergebnispapier, S. 35f. 
10 Ergebnispapier, S. 37. 
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folgt (s.u. S. 9), wären alle potentiellen Anbieter von dynamischer Blindstromstützung 
sowohl gleichermaßen geeignet als auch verfügbar.  

Weil bei marktgestützter Beschaffung ein Gleichgewichtspreis von „Null“ auftreten würde 

(s.u. S. 9f.), hätte sie keinen Einfluss auf Einsatz- oder Investitionsentscheidungen. Da-
her wären durch eine marktgestützte Beschaffung keine Umweltauswirkungen zu erwar-
ten.  

Damit ist die marktgestützte Beschaffung jedenfalls nicht bereits aus Systemsicherheits- 

oder Umweltschutzgründen ausgeschlossen. 
 

3.6 Prüfung der wirtschaftlichen Effizienz einer marktgestützten Beschaffung 
der nfSDL dynamische Blindstromstützung 

Ausweislich des § 12h Abs. 4 EnWG kann die Bundesnetzagentur Ausnahmen von der 
Verpflichtung der marktgestützten Beschaffung gem. § 29 EnWG festlegen, wenn diese 
wirtschaftlich nicht effizient ist.  

Anhand der unter 3.4 Nr. 1-3 beschriebenen Kriterien erfolgt im Folgenden eine Prüfung, 

ob eine marktgestützte Beschaffung der nfSDL dynamische Blindstromstützung wirt-
schaftlich effizient wäre.  

Eine marktgestützte Beschaffung ist dann effizient, wenn die Transaktionskosten die 

Effizienzgewinne gegenüber anderen Beschaffungsformen nicht übersteigen.11 Als 

Transaktionskosten werden alle mit der Durchführung einer Beschaffung einhergehen-
den Kosten für Organisation von und Beteiligung an der Beschaffung bezeichnet.12 

Märkte gehen meist deshalb mit erhöhten Transaktionskosten einher, da es sowohl an-

bieter- als auch nachfrageseitig mit Kosten verbunden ist, an einem Markt teilzunehmen 

bzw. einen solchen zu organisieren – beispielsweise aufgrund von Kosten für die not-

wendigen Abstimmungsprozesse. Eine verpflichtende Erbringung weist dagegen meist 

geringere Transaktionskosten auf. Die wirtschaftliche Effizienz kann nach der Gesetzes-

begründung zu § 12h EnWG aber fehlen, wenn die Systemdienstleistung in ausreichen-

                                              
11 Ergebnispapier, S. 32. 
12 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Ergebnispapier, S. 31f. 
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dem Maße als inhärente Eigenschaft von Erzeugungsanlagen erbracht wird und ein 
darüber hinaus gehender Bedarf nicht besteht.13 

Vorstehendes Verständnis zu Grunde gelegt ist die marktgestützte Beschaffung der 
nfSDL dynamische Blindstromstützung nicht effizient. 

Vorliegend wird die nfSDL dynamische Blindstromstützung zwar nicht inhärent in den 

nichtsynchronen Stromerzeugungsanlagen bereitgestellt. Denn, während Synchronge-

neratoren bereits aufgrund ihres technischen Aufbaus und ihrer physikalischen Eigen-

schaften eine direkte Reaktion auf kritische Netzsituationen ermöglichen, bedürfen 
nichtsynchrone Erzeugungsanlagen (z.B. Windenergie- und Photovoltaikanlagen), deren 

Anschluss an das Stromnetz über Wechsel- bzw. Umrichter erfolgt, eines zusätzlichen 

Regelsystems, um im Falle eines Netzfehlers eine dynamische Blindstromeinspeisung 

realisieren zu können. Allerdings sind nichtsynchrone Erzeugungsanlagen gegenwärtig 

bereits aufgrund verschiedener rechtlicher14 und technischer15 Vorschriften entspre-

chend ausgerüstet. Die Fähigkeit zur Einspeisung dynamischen Blindstroms ist daher 

bei nahezu allen in den Netzebenen der Mittelspannung bis Höchstspannung installier-

ten nichtsynchronen Erzeugungsanlagen gegeben. Aufgrund der in den erbringenden 
Anlagen hinterlegten, auf einheitlichen Vorgaben basierenden Regelungscharakteristik 

erfolgt die Erbringung des dynamischen Blindstroms nahezu unverzögert, d.h. automa-
tisch, und in einheitlicher Qualität. 

Ein Marktvolumen für die dynamische Blindstromstützung ist nach dem Verständnis der 
Beschlusskammer derzeit nicht gegeben. Denn praktisch existiert kein konkreter, bezif-

ferbarer Bedarf. Die heutigen Erbringer – das sind überwiegend nichtsynchrone Erzeu-

gungsanlagen sowie vereinzelt HGÜ-Systeme und Netzbetriebsmittel – sind systemisch 

ausreichend, was insbesondere daraus geschlussfolgert werden kann, dass in den Net-

zen keine zusätzlichen dezidierten Netzbetriebsmittel mit dem primären Zweck der dy-

namischen Blindstromstützung errichtet werden. Für die Einspeisung eines dynami-

schen Blindstroms entstehen weder für dessen Vorhaltung noch für dessen Abruf rele-

vante Kosten. Insbesondere entstehen den heutigen Anbietern keine zusätzlichen Kos-
ten für die Kapazität, da die vorhandene Umrichterkapazität im Fall eines Netzfehlers 

                                              
13 Vgl. Gesetzesbegründung zu § 12h EnWG, BT-Drs. 19/21979 v. 31.08.2020, S. 14f. 
14 Vgl. Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission vom 14.04.2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit 
Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger (RfG-VO) 
15 Vgl. VDE-AR-N 4110, 4120 und 4130 
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genutzt werden kann und die Umrichterleistung nicht höher dimensioniert werden muss. 

Die Vorhaltung bzw. der Abruf werden über eine bereits installierte Regelung realisiert 

(s.o.), welche einmalig programmiert wurde und danach weitgehend ohne Mehrkosten 

für Anlagenhersteller und -betreiber zur Verfügung steht. Die Erbringung dynamischen 

Blindstroms erfolgt heute daher durch alle Anbieter zu gleichen Kosten (kostenneutral); 

folglich könnten durch Wettbewerb keine Effizienzsteigerungen erreicht werden. Ein zu-

sätzlicher Bedarf existiert nicht. Daher ist festzustellen, dass die Erbringung der nfSDL 

dynamische Blindstromstützung bereits heute aufgrund von Kostenneutralität durch die 
günstigsten Anbieter erfolgt und eine marktgestützte Beschaffung insoweit nicht zu ei-
nem veränderten Anbieterfeld führen würde.  

Das potenzielle Anbieterfeld umfasst grundsätzlich alle über Umrichter angebundenen 

Netznutzer. Gegenwärtig erfolgt die dynamische Blindstromstützung – wie oben darge-
legt – überwiegend durch nichtsynchrone Erzeugungsanlagen in den Netzebenen der 

Mittel- bis Höchstspannung sowie teilweise durch Netzbetriebsmittel und HGÜ-

Konverterstationen. Zwar wäre die Einbindung von Lasten sowie von Erzeugungsanla-

gen im Niederspannungsnetz möglich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ersteres 

mit Kosten verbunden wäre: zum einen für die Ertüchtigung bzw. Nachrüstung der Las-

ten, um diese zur dynamischen Blindstromstützung zu befähigen, und zum anderen für 

den zur Blindstromeinspeisung erforderlichen Bezug von Wirkleistung. Vor dem Hinter-

grund, dass kein zusätzlicher Bedarf an der Einspeisung von dynamischem Blindstrom 
besteht und die bisherigen Anbieter die genannte nfSDL zu Kosten von „Null“ erbringen, 

würde die Gewinnung weiterer Anbieter im Rahmen einer marktgestützten Beschaffung 
zu keinem Wettbewerb und zu keiner Effizienzsteigerung führen.  

Wie vorstehend dargestellt ist das Marktvolumen bzw. das Potenzial für Einsparungen 
für die nfSDL dynamische Blindstromstützung aktuell nicht gegeben und beträgt daher 

null Euro. Demgegenüber wären die sogenannten Transaktionskosten eines Marktes, 

also die Kosten der für die Umsetzung einer marktgestützten Beschaffung zu implemen-

tierenden Organisations- und Kommunikationsstrukturen vorliegend in jedem Fall größer 

„Null“ und würden insoweit das oben festgestellte Marktvolumen übersteigen. Die 

marktgestützte Beschaffung erscheint folglich aus dieser Perspektive nicht sinnvoll und 
wäre in der aktuellen Situation sogar mit Effizienzverlusten verbunden.  
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Ferner stünden durch die Etablierung eines Marktes zur Beschaffung der nfSDL dyna-

mische Blindstromstützung keine Anreize zu erwarten für einen effizienten Systembe-

trieb durch Auswahl der günstigsten Möglichkeit zur Erbringung, für Investitionsent-

scheidungen in effiziente Technologien sowie für eine effiziente Auswahlentscheidung 

des Netzbetreibers zwischen Eigenerbringung und marktgestützter Beschaffung. Denn 

bei marktgestützter Beschaffung der genannten nfSDL würde wie oben erläutert ein 

Gleichgewichtspreis von „Null“ auftreten, der keinerlei allokative Wirkung entfalten wür-

de. Aus diesem Grund kann zudem davon ausgegangen werden, dass auch keine Ef-
fekte – weder positive noch negative – auf Strommärkte und Strompreise zu verzeich-
nen wären. 

In der Gesamtbetrachtung ist eine marktgestützte Beschaffung der nfSDL dynamische 

Blindstromstützung insoweit wirtschaftlich nicht effizient und wird gem. § 12h Abs. 4 
EnWG ausgeschlossen. 

 
4 Widerrufsvorbehalt 

Der Widerrufsvorbehalt in Tenorziffer 2 ist erforderlich, da nach § 12h Abs. 4 S. 3 EnWG 
die Entscheidungen der Bundesnetzagentur spätestens alle drei Jahre auf das Fortbe-

stehen ihrer Erforderlichkeit einer Ausnahmeentscheidung für die marktgestützte Be-

schaffung der betroffenen nfSDL, hier dynamische Blindstromstützung, zu überprüfen 

sind. Die Rahmenbedingungen für die Entscheidungen können sich aufgrund der sich 

verändernden Erzeugungslandschaft, sich ändernder Anforderungen der betroffenen 

Übertragungs- und Verteilernetze an die Betriebs- und Systemführung und der Entwick-

lung neuer Technologien verändern. Hierdurch kann auch eine zum Entscheidungszeit-

punkt festgestellte fehlende Effizienz einer marktgestützten Beschaffung zukünftig als 
effizient zu bewerten sein. Ein Widerruf der vorliegenden Entscheidung kann aus diesen 
Gründen sachgerecht und notwendig werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tul-

penfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der 
Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düs-
seldorf) eingeht.  

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt ei-

nen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 
dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwer-

debegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab-

änderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweis-

mittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Be-
schwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

 

 

Christian Mielke 
Vorsitzender  

Dr. Jochen Patt 
Beisitzer 

 

Jens Lück 
Beisitzer 
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